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Satzung des gemeinnützigen Vereins „Phia e.V.“ 

(verabschiedet am 20. Oktober 2019, zuletzt geändert durch die 

Mitgliederversammlung am 12. August 2022) 

 

§ 1 Name, Sitz und Vereinszweck 

Der Verein „Phia e.V.“ mit Sitz in Leipzig verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 

Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung. 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

Zweck des Vereins ist die Förderung von Projektarbeit und Öffentlichkeitsarbeit zum Thema „Gewalt 

gegen Frauen*“ unabhängig von ethnischer oder sozialer Herkunft. Dies beinhaltet 

(a)  die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr.(n) 18 
AO). 

(b) Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des 

Völkerverständigungsgedankens (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr.(n) 13 AO). 

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch 

 (a) die Förderung aufklärerischer Öffentlichkeits- und Projektarbeit zum Thema „Gewalt gegen 

Frauen*“;  

(b) die Förderung von antirassistischer und interkultureller Öffentlichkeits- und Projektarbeit  

(z. B. Durchführung wissenschaftlicher und kultureller Veranstaltungen zur Vermittlung der 

Thematik an die Öffentlichkeit, Workshops mit bestimmten Zielgruppen wie Schülerinnen und 

Schüler, Unterstützung von Hilfsangeboten für betroffene Zielgruppen wie Frauenhäuser)  

 

§ 2 Selbstlosigkeit 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 

§ 3 Mittelverwendung 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 

des Vereins dürfen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins 

erhalten. 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

§ 4 Mitgliedschaft  

Mitglied kann jede unbeschränkt geschäftsfähige natürliche oder juristische Person werden. Dem 

schriftlichen Aufnahmeantrag kann der Vorstand innerhalb eines Monats widersprechen. 

Die Mitgliedschaft endet mit Tod, Austritt oder Ausschluss aus dem Verein. 

Der Austritt kann nur zum Ende eines Kalenderjahres erfolgen und muss drei Monate vor dem 

Jahresende schriftlich mitgeteilt werden. 

Es werden Mitgliedsbeiträge erhoben. Über die Fälligkeit und Höhe entscheidet die 

Mitgliederversammlung.  

                                                      
* Der Stern in „Frauen*“ soll verdeutlichen, dass neben Cis-Frauen auch Menschen, die sich als 

inter, nichtbinär, trans oder queer identifizieren, patriarchaler Gewalt durch Männer ausgesetzt sind. 
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Bei grobem Verstoß gegen die Ziele und Interessen des Vereins oder groben Verletzungen der 

Vereinspflichten, zum Beispiel Nichtzahlung des Mitgliedsbeitrags trotz einmaliger Mahnung, kann 

der Vorstand den Ausschluss eines Mitglieds beschließen. 

 

§ 5 Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung erfolgt entweder real oder virtuell (Onlineverfahren) in einem nur für 

Mitglieder mit ihren Legitimationsdaten und einem gesonderten Zugangswort zugänglichen digitalen 

Raum. Eine Kombination von Präsenzversammlung und virtueller Mitgliederversammlung ist 

möglich, indem den Mitgliedern die Möglichkeit eröffnet wird, an der Präsenzversammlung mittels 

Video- oder Telefonkonferenz teilzunehmen.  

Der Vorstand entscheidet über die Form der Mitgliederversammlung und teilt diese in der Einladung 

zur Mitgliederversammlung mit. Im Onlineverfahren wird das jeweils nur für die aktuelle 

Versammlung gültige Zugangswort mit einer gesonderten E-Mail unmittelbar vor der Versammlung, 

maximal 3 Stunden davor, bekannt gegeben. Ausreichend ist dabei die ordnungsgemäße 

Absendung der E-Mail an die letzte dem Vorstand bekannt gegebenen E-Mail-Adresse des 

jeweiligen Mitglieds. Mitglieder, die über keine E-Mail-Adresse verfügen, erhalten das 

Zugangspasswort per Post an die letzte dem Vorstand bekannt gegebene Adresse. Ausreichend ist 

die ordnungsgemäße Absendung des Briefes zwei Tage vor der Mitgliederversammlung. Sämtliche 

Mitglieder sind verpflichtet, ihre Legitimationsdaten und das Zugangspasswort keinem Dritten 

zugänglich zu machen und unter strengem Verschluss zu halten. 

Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen wurde. Sie 

bestimmt Versammlungsleitung und Protokollführung. 

Sie fasst mit der einfachen Mehrheit der anwesenden Mitglieder Beschlüsse.  

Satzungsänderungen, eine Änderung des Vereinszwecks, Umwandlung sowie eine Auflösung des 

Vereins bedürfen einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder.  

Mitglieder, die sich der Stimme enthalten, werden behandelt wie nicht erschienene. 

Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden protokolliert. 

 

Aufgaben der Mitgliederversammlung: 

 

 Bestimmung der Anzahl, Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstands und der 

Kassenprüfung 

 Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands und Beschlussfassung über den 

Vereinshaushalt 

 Entscheidungen über Strategie und Aufgaben des Vereins  

 Satzungsänderungen, Änderungen des Vereinszwecks und Auflösung des Vereins 

 Bestimmung der Anzahl und Wahl der Revisoren sowie Entgegennahme deren Berichte 

 Die Mitgliederversammlung erlässt eine Beitragsordnung, die die Höhe der jährlich zu 

zahlenden Beiträge regelt 

 

§ 6 Der Vorstand 

Der vertretungsberechtigte Vorstand nach § 26 BGB besteht aus mindestens drei Personen. Jedes 

Vorstandsmitglied ist einzeln zur Vertretung des Vereins berechtigt. 

Die Mitgliederversammlung kann beschließen, ob und in welcher Anzahl weitere geschäftsführende, 

nicht vertretungsberechtigte Vorstandsmitglieder gewählt werden. 

Der Vorstand ist für alle Vereinsangelegenheiten zuständig, die nicht durch Satzung ausdrücklich der 

Mitgliederversammlung zugewiesen sind. 

Er fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit, hierüber werden schriftliche Protokolle angefertigt.  

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder anwesend sind, hiervon 

mindestens eines der vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder.  
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Die einzelvertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder sind an die Mehrheitsbeschlüsse des 

Vorstands gebunden. 

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren gewählt. Der Vorstand 

bleibt bis zur Wahl eines neuen Vorstands im Amt. Scheidet ein Vorstand vorzeitig aus, kann der 

verbleibende Vorstand einen Ersatzvorstand für die verbleibende Amtszeit bestimmen. 

Der Vorstand ist laut § 27 Abs. 3 S. 2 BGB von Gesetzes wegen ehrenamtlich tätig. 

Der Vorstand ist berechtigt, einen Geschäftsführer mit der Erledigung der laufenden 

Vereinsgeschäfte zu betrauen. 

Der Vorstand lädt schriftlich (per Post, Fax oder Email) zwei Wochen im Voraus mindestens einmal 

im Jahr zur Mitgliederversammlung ein. Dabei ist die vom Vorstand festgesetzte Tagesordnung 

mitzuteilen. 

Stehen der Eintragung im Vereinsregister oder der Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch das 

zuständige Finanzamt bestimmte Satzungsinhalte entgegen, ist der Vorstand berechtigt, 

entsprechende Änderungen eigenständig durchzuführen. 

Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

 

§ 7 Beurkundung von Beschlüssen 

Die in Mitgliederversammlungen und in Vorstandssitzungen gefassten Beschlüsse sind schriftlich 

niederzulegen und vom Vorstand zu unterzeichnen. 

§ 8 Kassenprüfung 

Die Mitgliederversammlung wählt mindestens eine kassenprüfende Person, diese muss nicht 

Mitglied des Vereins sein. Die Aufgaben sind die Rechnungsprüfung und die Überprüfung der 

Einhaltung der Vereinsbeschlüsse und der Satzungsbestimmungen. Näheres kann eine von der 

Mitgliederversammlung beschlossene Prüfungsordnung regeln. 

 

§ 9 Datenschutz 

Im Rahmen der Mitgliederverwaltung werden von den Mitgliedern folgenden Daten erhoben (Name, 

Vorname, Anschrift; E-Mail-Adresse usw.). Diese Daten werden im Rahmen der Mitgliedschaft 

verarbeitet und gespeichert. 

Darüber hinaus veröffentlicht der Verein die Daten seiner Mitglieder intern wie extern nur nach 

entsprechenden Beschlüssen der Mitgliederversammlung und nimmt die Daten von Mitgliedern aus, 

die einer Veröffentlichung widersprochen haben. 

 

§ 10 Hilfspersonen 

Zur Verwirklichung seiner satzungsmäßigen Zwecke kann sich der Verein auch Hilfspersonen im 

Sinne des § 57 Abs. 1 der AO bedienen. Durch geeignete Maßnahmen stellt er dabei sicher, dass er 

auf das Wirken der jeweiligen Hilfsperson rechtlich und tatsächlich einwirken kann und die von ihm 

überlassenen Mittel ausschließlich für seine satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

jeweilige Hilfsperson hat ihm Rechenschaft über die Aktivitäten und die verwendeten Mittel 

abzulegen. 

 

§ 11 Auflösung / Wegfall des steuerbegünstigten Zwecks 

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das  

Vermögen des Vereins an den Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe Frauen 

gegen Gewalt e.V., Petersburger Straße 94 10247 Berlin, der es unmittelbar und ausschließlich für 

gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 


